
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Niederschlagswasserbeseitigung
des Zweckverbandes kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Ludwigslust (ZkWAL) vom 23.02.2022
- Gebührensatzung Niederschlagswasser -

Aufgrund der $$ 5 und 154 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 20llrzuletzt geändert durch Artikel
L des Gesetzes vom 23. Juli 2019; der $$ 112o6 und 12 ff. des Kommunalabgabengesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April
2005 zaletzt geändert durch Gesetz vom 1,4. Juli 2016 und der Abwassers ntzunghat die Ver-
bandsversammlung in ihrer Sitzung am23.02.2022 folgende Satzung beschlossen :
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$ 1 - öffentliche Einrichtung und Abgabenerhebung

(1) Der ZkWAL betreibt die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe des $ 1

Abs. 2 d) der Abwasserbeseitigungssatzung des ZkWAL in der jeweils aktuellen Fassung als
eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

(2) Der ZkWAL erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der zentralen öffentlichen Einrichtung gemäß $ 1 Abs. 2 d) ntr Deckung der Kosten des
Betriebes, der Unterhaltung und Verwaltung der Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasser-
beseitigung einschließlich der Verzinsung des aufgewandten Kapitals und der Abschreibungen.

$ 2 - Grundsatz

(1) Der ZkWAL erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren flir die Inanspruch-
nahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung.

(2) Die Gebühren werden erhoben für die Grundstücke, welche an die öffentliche Anlage zur
zentralenNiederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind. Ein Grundstücksanschluss an die
zerrtrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlage kann unterirdisch, oberflächennah (Flachkanal,
Graben und Ahnliches) oder oberflächlich (Pflasterrinne, Muldenstein, Schwerlastrinne usw.)
erfolgen.
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$ 3 - Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühren werden nach der Summe der Berechnungseinheiten je gebührenpflichtiges
Grundstück festgesetzt. Eine Berechnungseinheit setzt sich zusammen aus der versiegelten Flä-
che (2) inm2, multipliziert mit dem dieser Fläche zugeordneten Abflussbeiwert (3).

(2) Die versiegelte Fläche ist diejenige Grundstücksfläche, die überbaut und/oder befestigt ist,
soweit von ihr Niederschlagswasser ohne oder mit erfolgender Zwischenspeicherung in die öf-
fentlichen Niederschlagswasseranlagen gelangt. Die versiegelte Fläche wird in vollen m2 erho-
ben, wobei auf ganze Zahlennach kaufmännischen Regeln auf- oder abgerundet wird. Unbe-
rücksichtigt bleiben versiegelte Flächen eines angeschlossenen Grundstücks nur dann, wenn das

auf ihnen anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert oder nachweislich anderweitig
rückstandslos verwertet wird.

(3) Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, mit welchem die unterschiedliche Fähigkeit versiegelter
oder befestigter Flächen, Niederschlagswasser aufzunehmen und zur Versickerung abzuleiten,
typisierend unterschieden wird. Je durchlässiger die befestigte Fläche ist, desto geringer ist der
Abflussbeiwert. Zur hinreichenden Differenzierung werden folgende Versiegelungsarten und
Abflussbeiwerte unterschieden:

Versiegelungsart Abflussbeiwert

a) Dachschindeln, Dachplatten, Dachpaneele
und vergleichbare Beläge

b) Dachrasen, Gründach und vergleichbare
Beläge

c) Beton, Bitumen, verfugte Plattenbeläge
oder Verbundsteine, vergleichbare undurch-
lässige Pflasterbeläge

d) Teildurchlässige Betonverbundsteine,
unverfugte Platten- oder Pflasterbeläge und
vergleichbare Beläge

1,00

0,25

0,75

0,50

e) Rasengittersteine, Sickersteine, Öko-Pfl as-

ter und vergleichbare Beläge

f) Kies, Schotterfl ächen, wassergebundene
Decken und vergleichbare Beläge

0,10

(4) Befinden sich Einrichtungennx Sammlung und Zwischenspeicherung anfallenden Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück und haben diese einen Notüberlauf, so wird die nach (1) er-
mittelte versiegelte Fläche für jeden angefangenen Kubikmeter Speichervolumen um 4 BE ge-

mindert.

(5) Der Gebührenpflichtige hat dem ZkWAL auf dessen Anforderung binnen eines Monats die
Berechnungsgrundlagen gemäß den Absätzen (1) bis (a) mitzuteilen. Als maßgeblich für die Ge-
bührenbemessung nach den in den Absätzen (1) bis (4) beschriebenen Regeln gelten diejenigen

0,25
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Verhältnisse, wie diese am 01.01. des jeweiligen Veranlagungszeitraums bestehen. Anderungen
der überbauten und befestigten Grundstücksflächen hat der Gebührenpflichtige binnen eines Mo-
nats nach Fertigstellung dem ZkWAL mitzuteilen. Liegt eine Feststellung dieser Verhältnisse
aus vorherigen Nutzungsperioden bereits vor, so bedarf es einer Mitteilung durch den Gebühren-
zahler nur dann, wenn die so ermittelten Grundlagen nicht mehr zutreffend sind. Dabei sind An-
derungen der nach Abs. (1) bis (a) ermittelten Berechnungseinheiten nicht erheblich und damit
nicht anzeigepflichtig, soweit diese nicht mehr als 5 % des letztbekannten Ausgangswertes betra-
gen. Entsteht die Gebührenpflicht innerhalb eines Veranlagungszeitraumes, sind die nt diesem
Zeitpunkt bestehenden Verhältnisse zugrunde zu legen.

(6) Der ZkWAL ist unbeschadet anderer Regelungen dieser Satzung berechtigt, die nach Abs. (1)
bis (a) maßgeblichen Berechnungsgrundlagenzu schätzen, soweit diese nicht bekannt sind und
der Gebührenpflichtige seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt. Hierbei legt er die Verhältnisse
der Önlichkeit nach dem amtlichen Luftbild und nach der näheren Umgebungsbebauung zu-
grunde.

$ 4 - Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer nach den grundsteuerrechtlichen Vorschriften Schuldner der
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit wäre.
Die Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.

(2) Wohnungs- und Teileigentümer haften gesamtschuldnerisch fiir die auf das Grundstück ent-
fallenden Gebühren.

$ 5 - Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, soweit das Grundstück an die öffentliche Anlage ztx zentralen
Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist und / oder der jeweiligen öffentlichen Anlage
zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung von dem Grundstück Niederschlagswasser zuge-
ftihrt wird. Die Gebührenpflicht erlischt, sobald die Zuflihrung von Niederschlagswasser endet.

(2) Andem sich die Verhältnisse gemäß $$ 3 und 4, so ist der ZkWAL berechtigt, die Gebühr ab
dem Zeitpunlct der Anderung zu berechnen.

$ 6 - Gebührensatz

Der Gebährensatz für die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,43 €lBerechnungseinheit.

$ 7 - Erhebungszeitraum

Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Gebühren werden einmal jährlich am Ende des
Gebührenzeitraumes erhoben.

$ 8 - Veranlagung und F'älligkeit

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr können monatliche
Vorauszahlungen festgesetzt werden, die am 15. Werktag eines jeden Monats f?illig werden. Die
Höhe der Vorauszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres fest-
gesetzt. Die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr wird in einer Jahres-
abrechnung ermittelt. Diese ergeht durch Bescheid.
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(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres wird die Höhe der Vo-
rauszahlungen auf der Grundlage der Niederschlagswassereinleitung vergleichbarer versiegelter
Flächen festgesetzt.

(3) Die Niederschlagswassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und 14 Tage nach Bekannt-
gabe des Bescheides ftillig. Die Höhe und die Fälligkeiten der Vorauszahlungen werden mit glei-
chem oder gesondertem Bescheid festgesetzt. Die Gebühr und die Abschlagszahlungen können
zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden.

(4) Wird der Anschluss an die öffentliche Einrichtungztx zentralen Niederschlagswasserbeseiti-
gung während des Erhebungszeitraumes beseitigt, endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Ta-
ges, in dem dieser beseitigt wurde.

$ 9 - Auskunfts-o Anzeige- und Duldungspllicht

Die Abgabenpflichtigen müssen dem ZkWAL jede Auskunft efteilen, die flir die Festsetzung und
Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder Wechsel der Rechtsverhält-
nisse am Grundstück ist dem ZkWAL sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb
eines Monats schriftlich anzuzeigen Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-
rechnung der Gebtihr beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem ZkWAL
schriftlich anzuzeigen Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu ge-

schaffen, geändert oder beseitigt werden. Die Beauftragten des ZkWAL dürfen nach Maßgabe
der Abgabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen ftir die Abgabenerhe-
bung festzustellen oder zu überprüfen. Die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen.

!i 10 - l)atenverarbeitung

(I) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten, die dem ZkWAL aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren
Bauaufsichtsbehörde und des Katasteramtes bekannt geworden sind, zulässig. Der ZkW1J- dafi
sich diese Daten von den genannten Amtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke
der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

(2) Soweit der ZkWAL die Niederschlagswasserbeseitigung selbst betreibt, ist er berechtigt, die
im Zusammenhang damit angefallenen und anfallenden personen- und grundstücksbezogenen
Daten sowie die Verbrauchsdaten fiir Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zvver
wenden und weiter zu verarbeiten.

(3) Soweit der ZkWAL sich bei der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigung eines Dritten
bedient oder die Niederschlagswasserbeseitigung durch einen Dritten erfolgt, ist der ZkWAL be-

rechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach
dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten und Verbrauchsdaten
von diesem Dritten mitteilen zu lassen, und diese Daten zumZwecke der Abgabenerhebung nach
dieser Satzung weiter zu verarbeiten.

(4) Der ZkWAL ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von
nach den Absätzen I bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit den für
die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu ftihren und diese Daten zum
Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.
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(5) Der ZkWAL ist verpflichtet, die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzu-
halten.

$ 11 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Als Ordnungswidrigkeit wird ein Verstoß gegen $ 17 KAG M-V angesehen.

(2) Ordnungswidrig gemäß $ 17 Abs. 2 Ziff.2 KAG handelt insbesondere, wer als Abgaben-
pflichtiger vorsätzlich und fahrlässig entgegen g 9

- nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt,
- nicht den Wechsel von Rechtsverhältnissen am Grundstück anzeigt,
- nicht anzeigt, dass auf dem Grundstück Anlagen vorhanden sind, die die Berechnung der
Abgaben beeinflussen,

- nicht die Errichtung von den Abgaben beeinträchtigenden Anlagen anzeigt,
- nicht gestattet, dass Beauftragte des ZkW1'J- die Grundstücke zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage fiir die Abgabenerhebung betreten.

(3) Der Versuch der Abgabengeftihrdung ist eine Ordnungswidrigkeit.

(4) Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu € 5.000,00 geahndet.

$ 12 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01 .2022 in Kraft.

.\,l,ll;l ir:

Ludwigslust, den 23.02.2022
$'t'

Der Verbandsvorsteher

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde,
können diese nach $ 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 nur innerhalb eines Jahres geltend ge-
macht werden. Diese Einschränkung gilt nicht fi.ir die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
und B ekanntmachungsvorschrift en.

t*^ .q
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